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☐ Entschuldigung von Unterrichtsversäumnissen 

Mein Kind …………………………………………………………………………………. Klasse …………….. musste in der Zeit  

vom (am) ……………………………… bis ………………………………  auf Grund von ………………………………………….. 

………………………………………………………………dem Unterricht fernbleiben. Dies bitte ich zu entschuldigen. Mein 

Kind wird sich bemühen, versäumten Unterrichtsstoff und Hefteinträge in den nächsten Tagen nachzuholen.  

 

Anmerkungen: ……………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

☐ Freistellung vom Sportunterricht 

Mein Kind darf vom (am) …………………… bis …………………  nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen! 
        (Gilt nur für eine einmalige Nichtteilnahme! Bei mehrmaliger Nichtteilnahme bitte ein ärztliches Attest beifügen bzw. nachreichen!  

 

☐ Antrag auf Freistellung vom Unterricht 

Ich bitte mein Kind …………………………………………………………………………………. Klasse ……..….. für die Zeit  

vom (am) ……………………………… bis ………………………………  vom Unterricht zu befreien.  

Begründung: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mein Kind wird sich bemühen, versäumten Unterrichtsstoff und Hefteinträge in den nächsten Tagen 

nachzuholen.  

 

……………………………………………..                             ………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum                   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Hinweise:  
- Erkrankt ein Schüler, ist noch am selben Tag das Sekretariat (Tel. 02335 /  84430 bis spätestens 8:30 Uhr) zu informieren 

(Schulgesetz NRW § 43 Abs. 2). Wir bitten darum, die Entschuldigung umgehend – spätestens innerhalb von drei Schultagen - 
nach der Rückkehr beim Klassenlehrer abzugeben. 

- Beurlaubungen: Für eine Befreiung vom Unterricht müssen die Eltern rechtzeitig vorher einen Antrag stellen. Bei 
absehbaren kürzeren Fehlzeiten (z.B. wegen eines Arztbesuches an einem Unterrichtstag) ist die Lehrkraft, deren 
Unterricht versäumt wird, im Voraus zu informieren.  
Beurlaubungen, die über einen Tag hinausgehen, sind bei der Schulleitung zu beantragen. Der Antrag ist mindestens zehn Tage 
im Voraus schriftlich über den Klassenlehrer an die Schulleitung zu richten.  
Beurlaubungen für Unterrichtstage unmittelbar vor oder nach den Ferien, beweglichen Ferientagen oder Feiertagen sind laut 
Schulgesetz NRW leider nicht möglich. 

 


